
  

„Lady Wanda“ und die Computer-Kriminalität

Ehemalige Presbyterin hatte mit Polizei-Aktion nichts zu
tun

Unter der Überschrift „Tatort Computer“ berichtet eine Regionalzeitung über die
Arbeit der örtlichen Polizei im Bereich der PC-Kriminalität. Dabei wird eine
Beispielliste benannt. Die Rede ist auch von „unseriösen Jobangeboten im Internet
mit der ehemaligen Presbyterin ´Lady Wanda´“. Der Ehemann der mit ´Lady Wanda´
bezeichneten Frau hält es für unzulässig, dass sie im Zusammenhang mit
Computerkriminalität genannt werde. Sie betreibe legale Erotikseiten im Internet und
nenne sich “Lady Wanda“. In diesem Zusammenhang habe sie sich einmal strafbar
gemacht, als sie Anzeige gegen Unbekannt erstattete. Dabei handele es sich jedoch
nicht um eine Straftat, die im Internet begangen worden war. Dies zu behaupten, sei
eine Verleumdung. Außerdem wendet sich der Beschwerdeführer, der den
Deutschen Presserat anruft, gegen die Formulierung „die ehemalige Presbyterin…“.
Dadurch sei sie identifizierbar. Sie sei als ehemalige Presbyterin und Journalistin am
Ort bekannt. Der Chefredakteur der Zeitung räumt ein, dass es ein Fehler war, „Lady
Wanda“ in eine Serienfolge zum Thema Computerverbrechen aufzunehmen. Diese
jedoch habe das Internet, wie viele andere auch, zum Abzocken genutzt. Sie habe
sich für erotische Treffen „für ein Taschengeld“ angeboten. Das berühre den Rand
der Prostitution. Über die Nebentätigkeit der ehemaligen Presbyterin sei aus
öffentlichem Interesse mehrfach berichtet worden. (2006)

Die Zeitung hat gegen Ziffer 2 des Pressekodex (Journalistische Sorgfaltspflicht)
verstoßen. Der Presserat, der einen Hinweis ausspricht, sieht den Verstoß darin,
dass die Internet-Aktivitäten Lady Wandas keinen kriminellen Hintergrund haben und
die Zeitung deshalb auf ihre Erwähnung in diesem Kontext hätte verzichten müssen.
(BK1-17/07)
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